
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

Beschluss Nr.: 215-2023 

 

aus öffentlicher Sitzung vom 27.02.2024  

 

 

 

 

 

 

Der Beschluss wurde: 

 

  einstimmig beschlossen 

 

 

 

Verantwortlich für die Umsetzung: 

Hauptamt 

 

 

Beschlussgegenstand: 

Aufwandsentschädigung für die Inhaber von Wahlehrenämtern zur Europa- und Kommunalwahl 2024 

 

 

Beschluss: 

 

1. Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt, die Entschädigung der Mitglieder des Wahlvorstandes 

jeweils für die Europawahl (Erfrischungsgeld) und die Kommunalwahlen (Aufwandsentschädigung) am 

09.06.2024 für die Vorsteher der Wahlvorstände in Höhe von 45,00 EUR und für jedes weitere Mitglied des 

Wahlvorstandes in Höhe von 35,00 EUR festzusetzen. 

2. Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt für die Beisitzer des Stadtwahlausschusses eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 16,00 EUR pro Sitzung. 

 

 

 

 

 

Der Oberbürgermeister hat von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht: 

 

   nein 

 

   ja 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

 

Oberbürgermeister     Siegel 

 

 

 
   05.03.2024 
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